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Da die europäische Zusammenarbeit in zahlreichen Verträgen geregelt ist, entstand seit den 1950er Jahren 
eine komplexe Struktur, die zu einem Nebeneinander unterschiedlicher Begriffe und Institutionen geführt hat. 
In der obigen Abbildung können Sie die einzelnen Schritte nachvollziehen. Der Vertrag von Lissabon sieht vor, 
alle Aufgaben und Institutionen im Rahmen der Europäischen Union zu bündeln. Lediglich EURATOM soll als 
separate Institution weiterbestehen.
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1951 Gründung EGKS

1957 Gründung EWG und EURATOM

1993 Gründung EU sowie Umbenennung EWG in EG

2002 
Integration EGKS in EG
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